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1.  Allgemeines 
 
1.1 Beschreibung des Vorhabens 
 
Logistikfläche 
Seit 1957 hat das Unternehmen Romina Mineralbrunnen GmbH seinen Sitz im Sü-
den von Rommelsbach. Im Jahr 2008 wurde ein Bebauungsplan aufgestellt, um den 
Erweiterungsabsichten des Unternehmens Rechnung zu tragen. Die positive wirt-
schaftliche Entwicklung des Unternehmens hat am Standort zu einer schwierigen 
verkehrlichen Situation geführt. Durch die unterschiedlichen Gebinde und Abnehmer 
sowie die betrieblichen Abläufe stellt die Be- und Entladung der Lkw einen komple-
xen Vorgang dar. Die ankommenden Lkw müssen warten, bis die für sie vorgesehe-
ne Laderampe frei ist. Da auf dem Werksgelände nicht genügend Platz für Lkw-
Stellplätze vorhanden ist, stauen sich die Fahrzeuge teilweise bis zur Württemberger 
Straße zurück und blockieren die Straße. Die Fahrer bekommen Probleme mit den 
gesetzlich vorgeschriebenen Lenk- bzw. Ruhezeiten, da sie auf der Straße wartend 
faktisch keine Pause machen können.  
 
Als Lösung bietet sich an, auf der angrenzenden städtischen Fläche eine Logistikflä-
che als Parkplatz für Lkw für Romina anzulegen. Die Fläche soll nach der BauNVO 
als Sondergebiet festgesetzt werden.  
 
Voraussetzung für die Ausweisung des Sondergebiets ist die Aufstellung eines Be-
bauungsplans mit Grünordnungsplan. Dieser schafft die planungsrechtlichen Vo-
raussetzungen für die Baumaßnahmen.  
 
In diesem Zusammenhang ist die Betrachtung artenschutzrechtlicher Belange er-
forderlich. Vor dem Hintergrund der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 des Bun-
desnaturschutzgesetzes wurde im Rahmen einer artenschutzrechtlichen Relevanz-
prüfung begutachtet, ob Vorkommen bzw. Fortpflanzungs- und Ruhestätten von Ar-
ten der FFH - Richtlinie (Anhang IV) und europäischen Vogelarten im Projektbereich 
gegeben sind.  
 
Die Vorprüfung geschah im Rahmen mehrerer Übersichtsbegehungen mit Erfassung 
potenzieller Habitate und geschützter Tier- und Pflanzenarten. Das Ergebnis der Ha-
bitätspotenzialanalyse und der der artenschutzrechtlichen Vorprüfung im Sinne des § 
44 Abs. 1 BNatSchG ergab, dass weitere Untersuchungen der untersuchten Arten-
gruppen mit Ausnahme der Dicken Trespe (Bromus grossus) aus fachgutachterlicher 
Sicht nicht erforderlich sind.  
 
Fazit: Die vorhandenen Strukturen mit einer teilweisen Eignung als Lebensraum für 
die Dicke Trespe machten eine vertiefte Betrachtung der Pflanzenart im Rahmen der 
vorliegenden speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchung erforderlich.  
 
1.2 Lage und Beschreibung des Plangebiets 
 
Auf einer Teilfläche des Flurstücks 20041/5 ist im Anschluß an das bestehende Ge-
werbegebiet Bühle II eine Logistikfläche als Lkw-Stellplatz für die Firma Romina ge-
plant. Das Gebiet liegt am südöstlichen Rand des Stadtteils Rommelsbach an der 
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Straße „In Bühlen“ und fällt nach Südosten zum Dietenbach hin ab. Die Geländehö-
hen liegen zwischen 371,30 m ü. NN an der geplanten Zufahrt an der nordwestlichen 
Ecke der Fläche und 365,80 m ü. NN an der südöstlichen Ecke.  
 
Geplant ist eine befestigte Fläche von insgesamt ca. 3.585 m2 mit einem leichten 
Gefälle nach Südosten. Die Planhöhen liegen zwischen 371,70 m ü. NN an der Zu-
fahrt und 369,14 m ü. NN an der südöstlichen Ecke.  
 
Das Planungsgebiet liegt im bauplanungsrechtlichen Außenbereich nach § 35 
BauGB und wird derzeit als Ackerfläche genutzt. Eine Überlagerung mit geltendem 
Planungsrecht nach § 30 BauGB ergibt sich im westlichen Bereich. 
 
Plangebiet Bebauungsplan Romina 
 

 
Ausschnitt aus dem Stadtplan Reutlingen (o. M.) 
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2.    Vertiefende artenschutzrechtliche Prüfung für den Geltungsbereich  
Für das Planungs- und Untersuchungsgebiet wurde bereits am 17.07.20 eine Arten-
schutzrechtliche Relevanzprüfung erstellt. Im Rahmen dieser artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung wurde erörtert, ob innerhalb des Geltungsbereichs von einem Vor-
kommen artenschutzrelevanter Arten auszugehen ist (bekanntes oder zu erwarten-
des Vorkommen), ob sich vorhabensbedingt negative Auswirkungen hinsichtlich die-
ser Arten ergeben könnten und in welchen Fällen eine vertiefende Prüfung der Ver-
botstatbestände erforderlich ist.  
 
Die Habitatpotenzialanalyse hat ergeben, dass ausser für die streng geschützte Di-
cke Trespe, im Bereich des Planungsgebiets keine Habitatbedingungen für weitere 
artenschutzrechtlich relevante Arten vorhanden und diese demnach auszuschliessen 
sind. 
 
Aufgrund des Standortpotenzials und der Aussage der Unteren Naturschutzbehörde 
wurde vom Amt für Stadtentwicklung eine vertiefende Untersuchung des Vorkom-
mens der Dicken Trespe (Bromus grossos) beauftragt.  
 
Auf meine Nachfrage nach bekannten Artvorkommen bei der Unteren Naturschutz-
behörde bekam ich folgende Antwort:  
 
E-Mail vom 02.02.20 von Dr. Juliane Drobnik, Landratsamt Reutlingen, Kreisbauamt 
- Untere Naturschutzbehörde - 
 
„Für den Landkreis Reutlingen liegen keine flächendeckenden Kartierungen von 
Bromus grossus vor. Wir haben für die meisten Gebiete nur einzelne, teils schon äl-
tere Zufallsfunde (z.B. im Albvorland bei Ohmenhausen oder aktuelle Funde in Gra-
fenberg). Bei gegebenem Standortpotential würde ich empfehlen auf Bromus 
grossus zu untersuchen.“ 
 
2.1    Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung   
 
Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung 
Teil 1: Bestandserhe-
bung  

Die vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung beginnt mit einer Be-
standserhebung im Gelände für diejenigen Arten, deren Betroffenheit in der 
Relevanzprüfung nicht mit hinreichender Gewissheit ausgeschlossen werden 
konnte. Untersuchungsumfang und -tiefe richten sich nach dem artengrup-
penspezifisch allgemein anerkannten fachlichen Methodenstandard.  

Vertiefende artenschutz-
rechtliche Untersuchung  
Teil 2: Prüfung  

Die nachfolgende artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt in der Reihenfolge 
der Verbotstatbestände in § 44 BNatSchG. Es wird für die im Gebiet vorkom-
menden artenschutzrechtlich relevanten Arten/Artengruppen geprüft, ob durch 
die Vorhabenswirkungen die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
eintreten können.  
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Liste der Biotoptypen im Untersuchungsraum 

 
LUBW-Code Bezeichnung des Biotoptyps 
37.10 Acker 
33.41  Fettwiese mittlerer Standorte (Ackerrandstreifen/lückige Fettwie-

se)  
41.20 Feldhecke 
 
2.2  Trespen (Bromus-Arten)  
Nach Aussagen des Landratsamtes Reutlingen sind für die Dicke Trespe (Bromus 
grossus) Hinweise aus der Umgebung bekannt. Allerdings liegen keine konkreten 
Fundortinformationen vor. Auf Grundlage der im Jahr 2020 durchgeführten floristi-
schen Untersuchungen ist die Dicke Trespe (Bromus grossus) von Relevanz. 
 
2.2.1  Relevante Art: Dicke Trespe (Bromus grossus) 
 
Rote-Liste-Art und Art der FFH-Richtlinie (Anhang II und IV) 
 
Pflanzenarten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 
Bezüglich der Pflanzenarten nach Anhang IV b) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs. 1, 
Nr. 4 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe folgendes 
Verbot: 
Schädigungsverbot (s. Nr. 2 der Formblätter): 
Beschädigen oder Zerstören von Standorten wild lebender Pflanzen oder damit im 
Zusammenhang stehendes vermeidbares Beschädigen oder Zerstören von Exempla-
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ren wildlebender Pflanzen bzw. ihrer Entwicklungsformen. 
Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die ökologische Funktion des von 
dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Standortes im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird. 
 
Die Dicke Trespe, auch Spelz- oder Dinkel-Trespe genannt, ist ein einjähriges, hors-
tig (mehrhalmig) wachsendes Süßgras, das vermutlich schon in der Jungsteinzeit in 
Baden-Württemberg vorkam. Als einjähriges, überwinterndes Ackerwildgras ist es 
eng an den Wintergetreideanbau, besonders den Dinkelanbau angepasst. 
 
Wie bei der im Habitus sehr ähnlichen, häufigeren Roggentrespe (Bromus secalinus) 
ist anzunehmen, dass auch die „Dinkeltrespe“ kein Einwanderer, sondern ein echter 
Mitteleuropäer ist. Beide Arten haben sich bei uns höchst wahrscheinlich gemeinsam 
mit dem Ackerbau entwickelt. 
 
Die Art wurde lange Zeit als Unkraut bekämpft, so dass es heute nur noch Restpopu-
lationen gibt. Die Blüten des büschelig wachsenden Grases sind in einer lockeren, 
bis zu 20 cm langen Rispe angeordnet. Die Dicke Trespe kann leicht mit der häufige-
ren Roggen-Trespe (Bromus secalinus) verwechselt werden, von der sie sich in 
Merkmalen der Ährchen, Deckspelzen und Grannen unterscheidet. 
 
Lebensraum 
Das Ackergras kommt als Begleitpflanze (Segetalart) in Getreidekulturen, hauptsäch-
lich in Wintergetreide (Dinkel, Weizen, Gerste, Roggen oder Hafer), selten auch in 
Sommergetreide vor. Die Dicke Trespe bevorzugt Dinkeläcker und Ackerränder. Da 
sie historisch gehäuft in Verbindung mit dem Dinkelanbau auftrat, wird sie auch Din-
keltrespe genannt. Sie wächst auf unbefestigten Feldwegen, Ackerbrachen und Ru-
deralstellen, selten auch in Wiesen oder Raps-, Lein- und Maisäckern sowie vo-
rübergehend auf Ackerbrachen und Ruderalstellen.  
 
Die Dicke Trespe kommt von der Ebene bis in mittlere Gebirgslagen vor. Bestände 
mit weniger als 100 Exemplaren gelten als sehr klein. 
 
Merkmale  
• Wuchshöhe der Halme 60 - 130 cm  
• Blätter 5 - 10 mm breit, wobei die unteren Blattscheiden kahl oder locker behaart 

sein können  
• Ährchen sind in einer bis zu 20 cm langen, lockeren und aufrecht stehenden Ris-

pe angeordnet  
• Jeder Rispenast besitzt 1-2 Ährchen, diese 18-35 mm lang und 10-15 blütig  

Granne der Ährchen 10,5-14 mm lang  
• Blütezeit von Juni bis Juli 
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Dicke Trespe (Bromus grossus)  

Foto: Michael Altmoos  
 
Lebensweise 
Als einjähriges überwinterndes Gras keimt die Dicke Trespe im Herbst und blüht im 
folgenden Jahr im Juni und Juli. Es handelt sich überwiegend um einen Selbstbe-
fruchter. Die Biologie der Art ist eng an den Anbau von Dinkel und sonstigem Winter-
getreide angepasst. Die Fruchtreife erfolgt ab August und somit etwa gleichzeitig mit 
der des angebauten Getreides. Die Samen der Dicken Trespe werden bei der Ernte 
des Getreides mitgedroschen. Da diese ähnliche Maße wie die Getreidesamen auf-
weisen, konnten sie früher nur teilweise bei der Saatgutreinigung ausgesiebt werden. 
Bei der Aussaat des Getreides erfolgte damit auch unbeabsichtigt die Aussaat der 
Dicken Trespe.  
 
Die Art kann aber auch im Boden als Samen überdauern. Bromus grossus ist ver-
mutlich in der Lage, eine Samenbank aufzubauen, aus der sie sich bei geeigneter 
Bewirtschaftung der Flächen regenerieren kann. Die Art kann über mehrere Jahre 
ausbleiben. Ihre Keimfähigkeit bleibt bei trockener Lagerung ebenso lange erhalten. 
 
Eine Ausbreitung durch Wasser und Wind ist ebenfalls möglich. 
 
Gefährdungen: 
 
Das Vorkommen der Dicken Trespe ist an bestimmte Formen des Ackerbaus gebun-
den. Veränderte Anbaumethoden mit tieferer Bodenbearbeitung und der Einsatz von 
Gräser-Herbiziden sind Hauptursachen für den starken Rückgang der Art. 
 
Weitere Gefährdungsursachen ergeben sich aus der verbesserten Saatgutkontrolle 
beziehungsweise der Nacherntebehandlung, durch welche mittels spezieller Verfah-
ren beispielsweise der Trocknung oder Kühlung eine längerfristige Einlagerung des 
Getreides ermöglicht wird.  
 
Verbreitungsgebiete 
Nennenswerte Vorkommen finden sich praktisch nur im süddeutschen Raum, 
schwerpunktmäßig in Baden Württemberg und dort hauptsächlich im Kreis Tübingen 
(Ammerbuch). Daneben gibt es kleine Vorkommen in Rheinland-Pfalz, Hessen und 
Bayern. Im Saarland sowie in Luxemburg, Belgien, Frankreich und Österreich gilt die 
Art als ausgestorben. 
 



Artenschutzrechtliche Prüfung nach §§ 44 ff BnatSchG zum Bebauungsplan „Logistikfläche Romina“   
        

 

 9 

Vorkommen in Baden-Württemberg 
Verbreitungsschwerpunkte der Art in Baden-Württemberg sind die Schwäbische Alb 
und die südlichen Gäulandschaften, des weiteren gibt es Vorkommen im Bauland, 
der Markgräfler Rheinebene, den Donau-Ablach-Platten und in der Umgebung von 
Karlsruhe. Die Gesamtverbreitung ist nicht genau bekannt, es ist mit einzelnen weite-
ren Vorkommen zu rechnen. 
 
Bestandsentwicklung in Baden-Württemberg  
Die Art war früher vermutlich weiter in Baden-Württemberg verbreitet. Das genaue 
ehemalige Verbreitungsgebiet zu ermitteln ist schwierig, da die Art häufig mit der 
Roggen-Trespe verwechselt wurde und alte Angaben deshalb mit einer gewissen 
Unsicherheit behaftet sind. In den letzten Jahren sind insbesondere auch außerhalb 
der Verbreitungsschwerpunkte einige Vorkommen erloschen. Neufunde sind dage-
gen selten zu verzeichnen, so dass von einem zunehmenden Bestandsrückgang 
ausgegangen werden muss. 
 
Karte der Fundorte der Dicken Trespe in Baden-Württemberg  
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Quelle: LUBW Januar 2020 
 
Status der Art 
 
• Baden-Württemberg: Gefährdungsstatus 2 (stark gefährdet) 
 
• Deutschland: Gefährdungsstatus 1 (vom Aussterben bedroht) 
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War die Dicke Trespe vor einigen Jahrzehnten noch ein häufiges Beigras („Unkraut“), 
wurde sie durch verschiedene Faktoren so stark in ihrem Vorkommen reduziert, dass 
sie in Baden-Württemberg als stark gefährdet eingestuft werden muss, in Deutsch-
land vom Aussterben bedroht ist und deshalb in den Anhang II und IV der FFH-
Richtlinie aufgenommen wurde. In den sechziger Jahren galt sie als ausgestorben. 
Die Dicke Trespe kann leicht mit anderen - zum Teil sehr ähnlich erscheinenden -
Trespenarten verwechselt werden.  
 
Gefährdungsursachen 
• Dauerhafte Aufgabe des Dinkelanbaus 
• Mulchen von Feldwegen und Ackerrandstreifen 
• Einsatz von Herbiziden mit Wirkung gegen Trespen und Pestiziden 
• Hohe Saatdichte des Getreides 
• Reinigung des Saatgutes 
• Grundwasserabsenkung, Veränderungen im Wasserhaushalt des Bodens 
• Starke Düngung 
 
Baden-Württemberg hat europaweit eine besondere hohe Verantwortung für Bromus 
grossus, speziell durch die Einrichtung von Schutzgebieten für die verbliebenen Po-
pulationen. FFH-Gebiete mit Vorkommen der Dicken Trespe wurden u. a. in den 
Kreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen, Göppingen und Rottweil ausgewiesen. 
 
2.2.2  Vorkommen von Bromus grossus – Bestandserhebung im Plangebiet  
 
Teil 1: Bestandserhebung - Begehungen  
Aufschluss über die Habitateignung von Vegetationsstrukturen oder die tatsächliche 
Besiedlung durch relevante Tier- und Pflanzenarten ergaben die Geländebegehun-
gen am 07.04.2020 und am 15.06.2020 im Rahmen der Artenschutzrechlichen Rele-
vanzprüfung.  
 
Die Habitatspotenzialanalyse ergab einen möglichen Lebensraum am Ackerrand für 
die Dicke Trespe (Bromus grossus). Aufgrund des grasbewachsenen Ackerrandstrei-
fens und des in diesem Jahr angebauten Winterroggens sind im Plangebiet und sei-
ner Umgebung potenzielle Lebensräume der Dicken Trespe vorhanden. In weiteren 
Begehungen am 29.06.20, am 21.07.20 und am 05.10.20 wurde der gesamte Acker-
randstreifen gründlich auf das Vorkommen der Dicken Trespe untersucht.  
 
Die Begehungen wurden im Geltungsbereich (ca. 80 m Ackerrandstreifen) und der 
nahen Umgebung (weiterführender Ackerrandstreifen) durchgeführt. Es herrschten 
sehr gute Bedingungen: trockenes, teilweise sonniges Wetter. Die Trespen hätten 
sich Mitte Juni im Blühstadium befunden, Ende Juni/Anfang Juli im unreifen Sa-
menstadium und ab Mitte Juli im ausgereiften Zustand. 
 
Die Ackerfläche wird intensiv bewirtschaftet und der Ackerrandstreifen ist artenarm 
mit Fettgräsern und stellenweise Ruderalvegetation bewachsen. Partiell ist der Be-
wuchs des Ackerrandstreifens durch das Überfahren mit schweren Maschinen bzw. 
Lkw lückig und zerstört.  
 
Der größte Teil des Ackerrandstreifens war bereits im Juni gemäht worden. Bei den 
Begehungen vor und nach der Mulchmahd konnten im gesamten erweiterten Unter-
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suchungsgebiet keine Bromus-Arten festgestellt werden.  
 
Ein dauerhaftes Vorkommen der Dicken Trespe ist daher unwahrscheinlich. Durch 
die Mulchmahd während der Blütezeit im Juni gelangt die Dicke Trespe voraussicht-
lich nicht bis zur Fruchtreife bzw. Aussamung und hätte daher als einjähriges Gras 
nur die Möglichkeit, als Beimischung über die Aussaat von Wintergetreide neu gesät 
zu werden.  
 
2.2.3 Erheblichkeitsabschätzung für Bromus grossus - Dicke Trespe 
 
Die Dicke Trespe (Bromus grossus) konnte im Bereich des Bebauungsplans nicht 
nachgewiesen werden. Auch weitere Trespenarten wie die Roggentrespe (Bromus 
secalinus), mit denen eine Verwechslungsgefahr bestehen würde, wurden nicht ge-
funden. Im näheren Umfeld des Planungsgebietes wurden ebenfalls keine Trespen-
arten festgestellt.  
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3  Artenschutzrechtliche Wirkung des Vorhabens auf die Dicke Trespe 
 
Im Folgenden werden die Auswirkungen des Vorhabens auf die streng geschützte  
Dicke Trespe analysiert und die Wirkfaktoren ermittelt, von denen Beeinträchtigun-
gen und Störungen ausgehen. 
 
Bebauungsvorschlag des geplanten Sondergebietes. Davon werden die zu erwar-
tenden Wirkungen abgeleitet.  
 

 
Quelle: Stadt Reutlingen, Stand Oktober 2020 
 
Liste der Biotoptypen im Untersuchungsraum für den aktuellen Planungsstand 
 
LUBW-Code Bezeichnung des Biotoptyps 
33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 
41.20 Feldhecke 
45.10 - 45.30b Alleen, Baumreihen, Baumgruppen und Einzelbäume auf 

mittelwertigen Biotoptypen 
45.40b Streuobstbestand auf mittelwertigen Biotoptypen 
60.21 Völlig versiegelte Hoffläche 
 
Anhand der Projektbeschreibung lassen sich die Wirkfaktoren ableiten sowie ihre 
Auswirkungen auf die betroffene Art. Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem. §  
44 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung eventu-
ell erforderlicher und verbindlicher Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen 
und/oder Ausgleichsmaßnahmen. 
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3.1  Relevante Wirkfaktoren 
 
Die vorhabensbedingten Wirkfaktoren lassen sich unterteilen in: 
 
• baubedingte Wirkungen (Störungen, die mit der Bautätigkeit verbunden sind 

und nach deren Beendigung nicht mehr auftreten, zum Beispiel Auswirkungen 
durch den Baubetrieb wie erhöhter Flächenbedarf durch Baustelleneinrichtungen, 
Lagerflächen und Lärmemissionen durch Baumaschinen) 

• anlagebedingte Wirkungen (Störungen, die sich aus der Anwesenheit der ge-
planten Strukturen ergeben, Flächenumwandlung-, Inanspruchnahme durch die 
vorgesehene Umnutzung)  

• betriebsbedingte Wirkungen (Störungen, die sich aus dem Betrieb der geplan-
ten Anlage ergeben, zum Beispiel Auswirkungen durch erhöhte Fahrbewegungen 
bei späterer Nutzung des Geländes) 

 
Baubedingte Wirkungen 
 

  

Wirkfaktor Beschreibung der Wirkung Betroffene Art 
(Artengruppe) 

Flächeninanspruchnahme 
durch Baumassnahmen 

Verlust von potentiellen Habitaten 
und Teilhabitaten 

Bromus grossus 

Aufgabe der landwirt-
schaftlichen Nutzung 

Verlust der Bodenbearbeitung, Saat-
guteinbringung und Saatgutüberdau-
ern wird verhindert 

Bromus grossus 

Verlust von Ackerrand-
streifen, Störstellen ent-
lang von Feldwegen 

Saatguteinbringung und Saatgut-
überdauern wird verhindert. Verlust 
von zeitweise vegetationsfreien und  
vegetationsarmen Stellen 

Bromus grossus 
 

 
Anlagebedingte Wirkungen 
 

Wirkfaktor Beschreibung der Wirkung Betroffene Art 
(Artengruppe) 

Flächeninanspruchnahme 
durch Bebauung, Versie-
gelung, Umwandlung in 
Freiraumanlagen 

Verlust von zeitweise vegetations-
freien oder vegetationsarmen Stellen 
 

Bromus grossus 
 

 
Betriebsbedingte Wirkungen 
 
Wirkfaktor Beschreibung der Wirkung Betroffene Art 

(Artengruppe) 
Pflege der Freianlagen 
und des Verkehrsgrüns,  
intensive Pflege und 
Mahd 

Reduzierung vegetationsarmer 
Stellen. Verlust von (Acker-) Rand-
strukturen und der Ansiedlung von 
Spontanvegetation  

Bromus grossus 
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3.2     Konfliktermittlung 
 
BNatSchG Wirkungsprognose Verbots-

tatbe-
stand 

Maßnah-
men 

Verbotstat-
bestand mit 
Maßnahmen 

§ 44 Abs. 1 
Nr. 1  
Unvermeidba-
re Tötung, 
Entnahme, 
Fang 

Im erweiterten Unter-
suchungsgebiet wur-
den keine Vorkommen 
nachgewiesen, ein 
Verlust kann daher 
ausgeschlossen wer-
den.  

nein nicht  
erforderlich 

-- 

§ 44 Abs. 1 
Nr. 2 
Erhebliche 
Störung wäh-
rend sensibler 
Zeiten 

Im erweiterten Unter-
suchungsgebiet wur-
den keine Vorkommen 
nachgewiesen, ein 
Verlust kann daher 
ausgeschlossen wer-
den. 

nein nicht  
erforderlich 

-- 

§ 44 Abs. 1 
Nr. 3 
Zerstörung 
von Fortpflan-
zungs- und 
Ruhestätten 
 

Im erweiterten Unter-
suchungsgebiet wur-
den keine Vorkommen 
nachgewiesen, ein 
Verlust kann daher 
ausgeschlossen wer-
den. 

nein nicht  
erforderlich 

-- 

 
3.3 Vermeidungsmaßnahmen 
 
Vermeidungsmaßnahmen für Bromus grossus sind auf im Hinblick auf die geplanten 
Baumaßnahmen nicht erforderlich. 
 
3.4  Vorgezogene Ersatzmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) 
 
Vorgezogene Ersatzmaßnahmen für die Dicke Trespe sind auf im Hinblick auf die 
geplanten Baumaßnahmen nicht erforderlich. 
 
3.5  Zusammenfassung für Bromus grossus 
 
Für die Dicke Trespe wurde eine Bestandserhebung und die Konfliktermittlung ge-
mäss § 44 Abs. 1, Nr. 1-3 BNatSchG durchgeführt. Die Verbotstatbestände des § 44 
Abs. 1, Nr. 1 - 3 BNatSchG treten bei der Realisierung der vorgeschlagenen Planung 
nicht ein. Daher sind keine Vermeidungs- und CEF-Massnahmen erforderlich. Das 
Vorhaben im Rahmen des Bebauungsplans „Logistikfläche Romina“ in Reutlingen-
Rommelsbach ist in Bezug auf Bromus grossus mit den Zielen des Artenschutzes (§ 
44 BNatSchG) zu vereinbaren. 
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4    Fotodokumentation 

  
Ackerrandstreifen am 07.04.20 
 

Ackerrandstreifen am 07.04.20 

  
Ackerrandstreifen am 15.06.20 
 

Detail Ackerrandstreifen am 15.06.20 

  
Ackerrandstreifen am 15.06.20 Ackerrandstreifen am 15.06.20 
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Ackerrandstreifen am 15.06.20 
 

Detail Ackerrandstreifen am 15.06.20 

  
Ackerrandstreifen am 29.06.20 
 

Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 

  
Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 
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Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 
 

Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 
 

  
Detail Ackerrandstreifen am 29.06.20 
 

Randliches Roggenfeld am 29.06.20 

 

 

Ackerrandstreifen am 05.10.20 Detail Ackerrandstreifen am 05.10.20 
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